
 
 
 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Stadt Leverkusen 
 
 
Bebauungsplan Nr. 208 B/II „Opladen – nbso/Westseite - Quartiere“ – 
1. Änderung  
 
 
 
Stellungnahmen im Rahmen der öffentlichen Auslegung nach  
§ 3 Abs. 2 BauGB und der Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB sowie 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung mit Beschlussentwurf 
 

Anlage 2.2 
zur Vorlage 
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II/B 1: Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der 
Bundeswehr, 53019 Bonn 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung:  
Die in der 1. Änderung festgesetzte höchste Gebäudehöhe im Bereich des Sonderge-
bietes (SO 2.1 und 2.2) beträgt 78,0 m ü. NHN. Dies entspricht einer tatsächlichen 
Höhe von ca. 17,50 m über der Schienenoberkante (SOK) der verlegten Gütergleise.  
Somit ist nicht davon auszugehen, dass eine Höhe von 30 m über Grund überschritten 
wird.  
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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II/B 2: Polizei NRW, 51101 Köln 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung:  
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
Der Bebauungsplan stellt kein geeignetes Medium dar, um die Bevölkerung über das 
Beratungsangebot der Polizei zu informieren. Der Verweis auf das Beratungsangebot 
zur städtebaulichen Kriminalprävention wird im Rahmen des weiteren Verfahrens zum 
Grundstücksverkauf an die Investoren weitergegeben. Für den Bebauungsplan erge-
ben sich keine Auswirkungen.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Äußerungen zu technischen Mindeststandards werden zur Kenntnis genommen.  
Der Hinweis zum Beratungsangebot wird an die Investoren weitergegeben.  
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II/B 3: Amprion GmbH, 44139 Dortmund 
 

 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 

8 
 

II/B 4: Stadt Monheim, 40789 Mohnheim am Rhein 
 

 
 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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II/B 5: Stadt Leichlingen, 42787 Leichlingen 
 

 
 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 6: Deutsche TelekomTechnik GmbH, 44782 Bochum 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung:  
Eine rechtzeitige Abstimmung der Lage und der Dimensionierung der Leitungszonen 
erfolgt im Rahmen der Straßenausbauplanung. 
 
Bei der Pflanzung von Bäumen in den öffentlichen Flächen werden die einschlägigen 
Normen und Richtlinien berücksichtigt.  
 
Die weiteren Informationen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Den Äußerungen wird in Teilen gefolgt. 
Die übrigen Äußerungen werden zur Kenntnis genommen.   
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II/B 7: IHK Köln Geschäftsstelle Leverkusen/Rhein-Berg, 51379 Leverkusen 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Die Ausführungen zur Reduzierung des SO 2.1, zur Zulässigkeit von Tiefgaragen und 
zum Erhalt der Stellplätze des Gebäudes Goethestraße 21 - 23 werden zur Kenntnis 
genommen. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 8: PLEdoc GmbH, 45312 Essen 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Die Grenze des Geltungsbereiches liegt innerhalb des markierten Bereiches. 
 
Die übrigen Versorgungsträger wurden ebenfalls beteiligt. 
 
Sollte der Geltungsbereich erweitert werden, wird die PLEdoc erneut beteiligt. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 9: Stadt Burscheid, 51390 Burscheid 
 

 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 10: GASCADE Gastransport GmbH, 34119 Kassel 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung:  
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die übrigen Versorgungsträger wurden ebenfalls beteiligt. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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II/B 11: Technische Betriebe der Stadt Leverkusen AöR (TBL), 51373 Leverkusen 
 

 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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II/B 12: Unitymedia NRW GmbH, Postfach 102028, 34020 Kassel 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung:  
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
Die Kabelschutzanweisung wird bei Umsetzung der Planungen berücksichtigt.  
Bei Änderungen am Bestandsnetz wird die Unitymedia GmbH schnellstmöglich infor-
miert. 
 
Die Deutsche Telekom wurde ebenfalls beteiligt.  
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
 



 
 
 

25 
 

II/B 13: Ericsson GmbH, 40549 Düsseldorf 
 

 
 
 
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung:  
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
Die Deutsche Telekom wurde ebenfalls beteiligt. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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II/B 14: Energieversorgung Leverkusen GmbH & Co. KG (EVL), 51371 Leverkusen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

27 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

28 
 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung:  
Im Sondergebiet (SO 2.1 und 2.2) umfassen die überbaubaren Grundstücksflächen 
das gesamte Grundstück. Somit gibt es innerhalb des SO 2 keine nicht überbaubaren 
Grundstücksflächen. 
In den textlichen Festsetzungen findet sich unter 4.3 eine Festsetzung, die besagt, 
dass Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO nur in den überbaubaren Grund-
stücksflächen zulässig sind. Im Falle des SO 2 sind Nebenanlagen folglich auf der ge-
samten Grundstücksfläche zulässig. 
 
Aus städtebaulicher Sicht wäre es wünschenswert, wenn neue Trafostationen in die 
künftigen Gebäude integriert bzw. in Kombination mit den Gebäuden errichtet würden, 
um nicht im städtebaulich wirksamen Straßen- bzw. Freiraum in Erscheinung zu tre-
ten.  
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.  
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II/B 15: Deutsche Bahn AG - DB Immobilien, 51103 Köln 
 

 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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II/B 16: AVEA GmbH & Co. KG 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung:  
Die Ausführungen zur Abfallentsorgung werden zur Kenntnis genommen und in den 
nachfolgenden Verfahren berücksichtigt.  
 
Die Ausführungen zu den sicherheitstechnischen Anforderungen an Straßen und 
Fahrwege für die Sammlung von Abfällen werden im Zuge der Erschließungsplanung 
berücksichtigt.  
 
Die Anforderungen an Standplätze für Glas- und Altkleidercontainer werden ebenfalls 
im Zuge der Erschließungsplanung berücksichtigt. Zur Ausgestaltung der Sammelplät-
ze erfolgen im Weiteren Abstimmungen mit der AVEA. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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II/B 17: Vodafone GmbH / Vodafone Kabel Deutschland GmbH 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung:  
Die Deutsche Bahn AG wurde ebenfalls beteiligt. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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II/B 18: Fachbereich 37 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung:  
Die Ausführungen zur Löschwasserversorgung werden zur Kenntnis genommen und 
im Zuge der weiteren Planungen/Verfahren berücksichtigt.  
 
Die Zugänglichkeit der Grundstücke und baulichen Anlagen für die Feuerwehr wird im 
Rahmen der nachfolgenden Verfahren sichergestellt.  
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
 
 



 
 
 

39 
 

  
II/B 19: Fachbereich 66 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Die Ausführungen zum festgesetzten Fahrrecht werden zur Kenntnis genommen.  
 
Die Änderung bzgl. der Baulinien in den Eckbereichen des Sondergebietes SO 2 ist im 
Bebauungsplan sowie in der Begründung (Kap. 8 und 8.3.2) dokumentiert.  
Der rechtswirksame Bebauungsplan Nr. 208 B/II sowie die 1. Änderung setzen die 
städtebaulichen Mindestanforderungen als Grundlage für die nachfolgenden Investo-
renwettbewerbe fest. Da noch keine konkrete hochbauliche Planung für das Sonder-
gebiet SO 2 vorhanden ist, ist demzufolge die genaue Festlegung der neu herzustel-
lenden Gebäude als Überbau einer öffentlichen Verkehrsfläche derzeit nicht möglich. 
Der Hinweis wird in der weiteren Vermarktung zu prüfen sein.  
 
Die weiteren Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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II/B 20: Fachbereich 32 

 
 
 



 
 
 

43 
 
 



 
 
 

44 
 

 
 
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Zu Unterer Abfallwirtschaftsbehörde: 
Zu 1. 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 2. 
Die Ausführungen zum Rückwärtsfahren der Müllfahrzeuge werden bei der weiteren 
Planung berücksichtigt. 
 
 
Zu vorsorgender Lärmschutz – öffentlicher Verkehrslärm: 
Lärmpegelbereiche 
Im rechtswirksamen Bebauungsplan Nr. 208 B/II für die nbso-Westseite sind im Hin-
blick auf die nachfolgenden qualitätssichernden Investorenwettbewerbe zu den einzel-
nen Baufeldern Mindestanforderungen u. a. für den Schallschutz vorzugeben bzw. zu 
sichern.  
Da aktuell keine abschließende Planung für das Sondergebiet SO 2 vorliegt und um 
eine ausreichende Flexibilität für die o. g. nachfolgenden Verfahren zu gewährleisten, 
wurden die überbaubaren Grundstücksflächen großzügig (für das gesamte Grund-
stück) gefasst.  
In der schalltechnischen Untersuchung zum rechtwirksamen Bebauungsplan 
Nr. 208 B/II wurden die Lärmpegelbereiche gemäß DIN 4109 in der Fassung von 1989 
konservativ bei freier Schallausbreitung berechnet.  
Die Festsetzungen der Lärmpegelbereiche basieren auf dem worst-case-Ansatz. Für 
das südlich des geplanten ZOB festgesetzte Sondergebiet SO 2 wird demnach der 
maximale Lärmpegelbereich (VI) für alle Geschosse innerhalb der gesamten überbau-
baren Grundstücksfläche festgesetzt. Lärmpegelbereich VI gilt hier für die gesamte 
überbaubare Grundstücksfläche. Demnach erstreckt sich die Festsetzung nicht nur auf 
die Baugrenzen/Baulinien, sondern behält auch bei Rücksprüngen von diesen ihre 
Wirksamkeit. Mit dieser auf die Gesamtfläche des SO 2-Gebietes bezogenen Festset-
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zung wird die vom vorsorgenden Lärmschutz geforderte flächenhafte Festlegung um-
gesetzt. 
Durch die ergänzend festgesetzte Ausnahmeregelung kann im Genehmigungsverfah-
ren nachgewiesen werden, dass im Einzelfall auch geringere Anforderungen an die 
Außenbauteile genügen, um den erforderlichen Innenraumpegel zu erreichen. Da im 
Rahmen der nachfolgenden Baugenehmigungsverfahren ohnehin ein Schallschutz-
nachweis erbracht werden muss, ist nicht mit erheblichem Mehraufwand zu rechnen. 
Aufgrund der Ausnahmemöglichkeit ist im Hinblick auf die Festsetzung des maximalen 
Lärmpegelbereiches eine unzumutbare Härte und Benachteiligung der Investoren 
bzw. Bauherren ausgeschlossen. 
Auch wenn durch die Einhaltung der Festsetzungen des rechtswirksamen Bebau-
ungsplanes eine abschirmende Wirkung erreicht wird, welche Anforderungen an die 
Schalldämmung entsprechend den Lärmpegelbereichen I bis II zur Folge haben, wird 
jedoch im Hinblick auf die erhöhten Anforderungen für Räume mit Nachtnutzung (z. B. 
Betriebswohnungen) im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 208 B/II als Mindestanfor-
derung generell der Lärmpegelbereich III festgesetzt. Dieser Lärmpegelbereich wird 
auch in der 1. Änderung beibehalten. 
Hierbei ist darauf hinzuweisen, dass die Anforderungen, die sich bis zu Lärmpegelbe-
reich II und in den meisten Fällen auch bis zu Lärmpegelbereich III an die Fassaden 
ergeben, in der Regel bereits durch die Bauteilanforderungen zum Wärmeschutz er-
füllt werden. 
 
DIN 4109 
In der schalltechnischen Untersuchung zur 1. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 208 B/II erfolgten die Berechnungen sowohl auf Grundlage der DIN 4109 in der 
Fassung von 1989 als auch in der Fassung von 2018.  
Die DIN 4109 in der Fassung von 2018 ist bisher in Nordrhein-Westfalen noch nicht 
baurechtlich eingeführt. Dessen ungeachtet erfolgten, wie oben bereits erwähnt, die 
Berechnungen parallel auch auf Grundlage der Fassung von 2018.  
 
Im Sondergebiet (SO 2.1 und 2.2 Zweckbestimmung Verwaltung, Büro und Dienstleis-
tung) werden außer dem Lärmpegelbereich VI und den schallgedämmten Lüftungs-
systemen keine gesonderten Festsetzungen hinsichtlich einer Wohnnutzung getroffen, 
da hier lediglich ausnahmsweise Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen 
sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter zugelassen sind. Sonstige Wohnungen 
sind ausgeschlossen. 
Sollten Betriebswohnungen im Rahmen der Planung vorgesehen werden, so ist ohne-
hin im nachfolgenden Genehmigungsverfahren der Nachweis für gesunde Wohnver-
hältnisse zu erbringen. Dieser kann insbesondere bei einer Orientierung der Wohnun-
gen zur Ostseite zweifellos erbracht werden. 
 
Für Räume, welche ausschließlich tagsüber genutzt werden, hier zum Beispiel bei ei-
ner Büronutzung, sind die Anforderungen der DIN 4109 mit Stand 1989 sogar höher 
als bei der neuen DIN4109 mit Stand 2018, sodass hier grundsätzlich von keinem 
verminderten Schutzniveau  auszugehen ist. Die DIN 4109 mit Stand 2018 beinhaltet 
einen Schienenbonus von -5dB(A), welcher hier zur Anwendung kommen würde. Dies 
wird auch in der schalltechnischen Untersuchung zum Bebauungsplan (Anlage 7.2 
und 7.3) deutlich.  
Da der Satzungsbeschluss für Oktober 2018 vorgesehen ist und die neue Fassung der 
DIN 4109 voraussichtlich erst 2019 baurechtlich eingeführt wird, findet im Rahmen der 
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1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 208 B/II weiterhin die DIN 4109 mit Stand 1989 
Anwendung. 
 
Darüber hinaus werden schallgedämmte Lüftungseinrichtungen generell für die nach 
Norden, Süden und Osten orientierten Fassaden, auch bei Büronutzung, empfohlen. 
 
Die o. g. Festsetzungssystematik entspricht den bereits im rechtswirksamen Bebau-
ungsplan Nr. 208 B/II für die gesamte nbso-Westseite getroffenen Festsetzungen zum 
Schallschutz, sodass es als plangerecht erachtet wird, diese Systematik beizubehal-
ten.  
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde wird zur Kenntnis genom-
men.  
 
Der Stellungnahme des vorsorgenden Lärmschutzes wurde hinsichtlich der Darstel-
lung der Lärmpegelbereiche bereits berücksichtigt. 
Der Hinweis zum Umgang mit der DIN 4109 wird zur Kenntnis genommen.  
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